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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1995

Norm

FinStrG §8

FinStrG §9

FinStrG §44 Abs1 litb

Rechtssatz

Die allfällige Unkenntnis eines Zigarettenschmugglers darüber, daß die Tat zusätzlich als Eingri8 in die Rechte des

Tabakmonopols bestraft wird, betri8t nicht den Vorsatz, sondern die Tatsubsumation, wobei diesbezügliche falsche

Vorstellungen unbeachtlich sind.
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